
EUROPÄISCHE KOMMISSION 

JURISTISCHER DIENST 

Brüssel, den 20 Februar 2006 
JURM(06) 9042 BG/ev 

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE DAMEN UND HERREN DES 
GERICHTS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

KLAGEBEANTWORTUNG 

eingereicht von der KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, 
vertreten durch die Herren Gérard BERSCHEID, Rechtsberater im Juristischen Dienst, 
und Hannes KRAEMER, Mitglied des Juristischen Dienstes, als Prozessbevollmächtigte; 
Zustellungsbevollmächtigter: Luis ESCOBAR GUERRERO, Mitglied des Juristischen 
Dienstes der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Centre Wagner, Kirchberg, 
Luxemburg. 

in der Rechtssache F-44/05 (ex T-222/05) 

Herr Guido STACK, Beamter der Kommission im Ruhestand, wohnhaft in D-51105 
Köln, Taunusstrasse 29 a, vertreten durch Maître Jerry MOSAR, Avocat à la Cour in L-
2013 Luxembourg, 8 rue Notre-Dame, BP 379 

- Kläger-

gegen 

die KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, vertreten von 
den Herren BERSCHEID und KRAEMER wie oben angegeben 

-Beklagte

wegen einer Klage gemäß Artikel 91 des Statuts auf Aufhebung der ablehnenden 
Beschwerdeentscheidung der Kommission vom 22. März 2005 und der ablehnenden 
Entscheidung der Kommission vom 19. November 2003 zur Bewerbung des Klägers im 
Bewerbungsverfahren COM/A/057/04, auf Aufhebung dieses Bewerbungsverfahrens 
und auf Zahlung von Schadenersatz in der Höhe von 5.000 € wegen des angeblich durch 
die Ablehnungsentscheidung vom Kläger erlittenen moralischen Schadens. 
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Die Kommission beehrt sich zu der Klageschrift wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. SACHVERHALT 

1. Der Kläger war Beamter auf Lebenszeit, zuletzt in der Besoldungsgruppe A 6 -

A* 10 seit dem 1. Mai 2004 - und war vom 1. September 1995 bis zum 31. März 

2002 beim Amt für Veröffentlichungen, Referat A.l. und dann vom 1. April 2002 

bis zum 15. Februar 2003 bei der GD ENTR, Referat C.4 beschäftigt. Seit dem 16. 

Februar 2003 ist er bei der GD ESTAT erst im Referat A.4, dann, seit dem 1. 

November 2003, im Referat B.5 beschäftigt. 

2. Seit dem 18. Februar 2004 war der Kläger krankgeschrieben. Durch Entscheidung 

der Anstellungsbehörde vom 31. März 2005 (siehe Anhang I des Antrags der 

Kommission auf eine Unzulässigkeitserklärung mit besonderem Schriftsatz) wurde 

er mit Wirkung ab dem 31. März 2005 nach Feststellung seiner dauernden 

Dienstunfähigkeit durch den Invaliditätsausschuss in den Ruhestand versetzt. 

3. Am 25. März 2004 gab das Amt für Veröffentlichungen die Stellenausschreibung 

COM/A/057/04 zur Besetzung des Postens eines Referatsleiters der Laufbahn 

A5/A4 bekannt. 

4. Mit E-Mail vom 15.April 2004 bewarb sich der Kläger um diesen Posten. 

5. Am 21. Juni 2004 wurde der Kläger zu einem Gespräch mit dem internen 

Vorauswahlgremium eingeladen, dem die Herren НЯВ und 

HQB angehörten. Das Gremium führte die Gespräche mit den zehn 

Bewerbern, füllte fürjeden von ihnen einen Bewertungsbogen aus und schlug für die 

engere Auswahl eine Liste mit vier Bewerbern vor („short list"), von denen drei der 

Besoldungsgruppe A5 und einer der Besoldungsgruppe A4 angehörte. Der Name des 

Klägers stand nicht auf dieser Liste.6. Am 13. Juli 2004 wählte der Direktor des 

Amtes für Veröffentlichungen nach den Gesprächen mit den vier auf der Liste 

stehenden Bewerbern und nach einem vergleichenden Bericht über sie Herrn 

aus, da dieser die besten Voraussetzungen mitbrachte, um eine 

reibungslose Arbeit des Referats zu gewährleisten. 



6. 

7. Mit Vermerk vom 26. November 2004, der bei ADMIN.B.2 - Referat 

„Rechtsbehelfe" am selben Tag unter dem Aktenzeichen R/1180/04 registriert 

wurde, reichte der Kläger Beschwerde gegen die Besetzung der Stelle eines 

Referatsleiters beim Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 

ein. 

8. Diese Beschwerde wurde von der Anstellungsbehörde durch Entscheidung vom 18. 

März 2005 abgelehnt. Die deutsche Übersetzung dieser Entscheidung wurde dem 

Kläger durch Schreiben vom 18. April 205 übermittelt. 

9. Gegen diese Entscheidung hat der Kläger am 17. Juni 2005 Klage beim Gericht 

erster Instanz eingereicht. Er hat folgende Anträge gestellt: 

"die Klage für zulässig und begründet zu erklären 
die ablehnende Bescherdeentscheidung der Beklagten vom 22.03.2005 aufzuheben; 

die ablehnende Entscheidung der Beklagten vom 19.11.2003 aufzuheben; 

das Bewerbungsverfahren COM/A/057/04 aufzuheben; 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger Schadenersatz in Höhe von 5000 € für 
den von ihm wegen des rechtswidrig durchgeführten Bewerbungsverfahrens und 

die verspätet und erst auf mehrfache Nachfrage erteilte Ablehnungsenscheidung 
erlittenen moralischen Schaden zu zahlen; die Beklagte zur Übernahme aller Gerichts
und sonstigen Kosten zu verurteilen". 

2. DER RECHTLICHE RAHMEN 

10. Die Stellenausschreibung COM/A/057/04 (Anhang A.l) des Amtes für 

Veröffentlichungen vom 25. März 2004 zielte auf die Besetzung des Postens eines 

Referatsleiters der Laufbahn A5/A4 für das neu geschaffene Referat 

„Ausschreibungen und Verträge. 

11. Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Statuts in der 2002 geltenden Fassung lautet 

wie folgt: 
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,, Die Beförderung wird durch Verfügung der Anstellungsbehörde ausgesprochen. ... Sie 
wird ausschließlich auf Grund einer Auswahl unter den Beamten vorgenommen, die in 
ihrer Besoldungsgruppe eine Mindestdienstzeit abgeleistet haben; die Auswahl erfolgt 
nach Abwägung der Verdienste der Beamten, die für eine Beförderung in Frage kommen, 
sowie der Beurteilungen über diese Beamten. " 

3. DIE RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

3.1. Die Unzulässigkeit der Klage 

12. Die Kommission verweist auf ihre Ausführungen im besonderem Schriftsatz zu 

dieser Frage, die nicht durch die Stellungnahme des Klägers widerlegt wurden. Sie 

hält demnach ihre Anträge aufrecht, die Klage, sowohl was den Aufhebungsantrag 

als auch den Schadenersatzantrag anbelangt, als unzulässig abzuweisen.. 

13. Im Gegensatz zur Behauptung des Klägers die Vorladung für eine ärztliche 

Untersuchung am 14. Dezember hätte nicht nur als Gegenstand die etwaige 

berufliche Ursache seiner Dienstfahigkeit zu untersuchen „sondern implizit auch 

deren Fortbestehen" ( Randnr. 28 der Stellungnahme) trifft nicht zu. Wie sich aus 

dem Wortlaut der Vorladung vom 26. Oktober ergibt (Anhang С.1., Seite 19 der 

Stellungnahme ) handelt es sich um eine Vorladung die auf Artikel 73 des Statuts 

fußt, der den Schutz des Beamten im Falle eines Berufsunfalls oder einer 

Berufskrankheit regelt und nicht auf Artikel 53 des Statuts der die Versetzung in den 

Ruhestand nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch die 

Invaliditätskommission festlegt. Die Frage der etwaigen berufsbedingten Ursache 

der Invalidität war ausdrücklich von der Invaliditätskommission vorbehalten und in 

Erwartung der einschlägigen Unterlagen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

worden (siehe Protokoll der Invaliditätskommission in Anhang II, Seite 9 des 

Antrages der Kommission , Fussnote (1) : „La relation éventuelle entre l'invalidité 

et l'occupation professionnelle antérieure de M. Strack Guido fera l'objet d'une 

discussion ultérieure de cette même commission, dès que les éléments pertinents 

seront disponibles "). 

14. Es geht also keineswegs, ob ausdrücklich oder implizit, um eine Überprüfung des 

Fortbestehens der Arbeitsunfähigkeit. Hätten Zweifel am Fortbestehen der 

Arbeitsunfähigkeit bestanden wäre die Vorladung aufgrund von Artikel 53 des 

Statuts erfolgt. Im Gegensatz hierzu deutet die Vorladung zu einer Untersuchung 
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über einer etwaigen berufsbedingten Ursache der Arbeitsunfähigkeit darauf hin, 

dass von einem Weiterbestehen der Arbeitsunfähigkeit ausgegangen wird. 

15. Der Kläger verweist darauf dass er erneut, vor die Invaliditätskommission 

vorgeladen werden und dabei seine Dienstfähigkeit festgestellt werden könnte. Es 

handelt sich hier um eine reine Hypothese. Auch liegt eine solche Vorladung zurzeit 

nicht vor. 

16. Im übrigen, und unabhängig von den Ergebnissen dieser Untersuchung, bleibt die 

Entscheidung der Kommission den Kläger in den Ruhestand zu setzen rechtskräftig, 

solange sie nicht aufgehoben wurde. 

17. Außerdem ist die Zulässigkeit der Klage in bezug auf den Zeitpunkt der 

Klageeinreichung zu prüfen. Nach den eigenen Angaben des Klägers war er zu 

diesem Zeitpunkt im Ruhestand. Dieser Punkt der Klage ist also unzulässig. 

18. Auch der Einwand, bei einer etwaigen späteren Feststellung der Arbeitsfähigkeit und 

Rückversetzung in den aktiven Dienst wären die Klage verfristet, überzeugt nicht in 

dieser absoluten Form, da er rein spekulativer Natur ist. 

19. Wie dem auch sei, sind die Interessen einer guten Verwaltung und die persönlichen 

Interessen des Klägers gegeneinander abzuwiegen. 

20. Die Anstellungsbehörde hat ein klares Interesse daran dass die ausgeschriebene 

Stelle auch von einem aktiven Beamten besetzt wird. Der Fall der ständigen 

Arbeitsunfähigkeit ist von vornherein gewusst dass nicht der Inhaber der Stelle 

sondern ein ihn ersetzende Beamte faktisch permanent die Stelle ausfüllt. Dies steht 

dem Ziel der Ausschreibung entgegen. Die Lage wäre natürlich bei einer nur 

vorübergehenden Krankheit, die hier aber nicht vorliegt, anders gelagert (zu Randnr. 

38 der Stellungnahme). 

21. In Randnr. 49, Seite 16 der Klage behauptet der Kläger zusätzlich als Begründung 

seines Schadenersatzanspruches seine Ehre sei durch die Feststellung in der 

Ablehnung seiner Beschwerde verletzt worden, er sei durchgängig krank 

gewesenobwohl er in dieser Zeitspanne am 1. März im Dienst war und ein CDR-

Gespräch mit ihm geführt wurde. Ausserdem habe die Ausführung der 

Anstellungsbehörde, er habe offen über sein Whistlcblowing gesprochen und damit 
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in ehrabschneidender Art impliziert der Kläger habe seine dienstliche 

Schweigepflicht verletzt, seine Ehre verletzt. 

22. Diese Rügen sind völlig neu und demnach schon aus diesem Grund unzulässig. Es 

obliegt dem Kläger gegebenenfalls einen Antrag auf Schadenersatz, und auf jeden 

Fall eine Beschwerde, und dann eine Klage einzureichen. Eine Verkürzung der 

Klagewege ist nicht zulässig. Außerdem ist es fraglich ob gegen die bei der 

Verteidigung ihrer Rechte von einer Partei in einem rechtlichen Verfahren 

vorgebrachten Argumente überhaupt der Rechtsweg des Schadenersatzanspruchs 

zulässig ist. Dies würde eine unzulässige Einschränkung der Rechte der 

Verteidigung beinhalten. 

23. Eine reine Verweisung auf ein anderes Verfahren (siehe Verweisung auf die 

Rechtssache T-4/05 in Randnr. 48, Seite 48) und auch nur eine summarische 

Ausführung in der Klage selbst verletzt die Erfordernisse des Artikels 44 der 

Verfahrenordnung des Gerichts erster Instanz, die auch provisorisch für das Gericht 

für den öffentlichen Dienst gilt. 

24. Die Anregung an das Gericht, die Akten des Invalidierungsverfahrens einer sich 

möglicherweise aus Mobbing und ähnlichen Verhalten im Berufsleben ergebenden 

Berufsunfähigkeit (Randnr. 39 der Stellungnahme ) hinzuzuziehen oder einen vom 

Kläger bezeichneten Arzt zu dieser Frage anzuhören ist aus drei Gründen 

unzulässig. Zum ersten handelt es sich um eine Frage zu Substanz die nicht in eine 

Stellungnahme zu einem Antrag auf Unzulässigkeit mit besonderem Schriftsatz 

gehört, zum zweiten ist der Antrag neu und hätte in der Klage selbst gestellt werden 

müssen und zum dritten ist die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit allein über das 

besondere Verfahren nach Artikel 53 des Statuts möglich. Auch die Feststellung 

einer berufsbedingten Krankheit oder eines berufsbedingten Unfalls unterliegen 

einem eigenen Verfahren. Es obliegt dem Kläger diese Entscheidungen nach dem 

üblichen Verfahren anzufechten. Keineswegs kann er diesen Rechtsweg über einen 

allgemein formulierten Schadenersatzantrag in enger Verbindung mit einem Antrag 

auf Aufhebung einer Stellenausschreibung verkürzen und umgehen. 
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3.2. Würdigung der einzelnen Klagepunkte 

3.2.1. A ufliebung des Bewerbungsverfahrens 

25. Zu diesem Klagepunkt trägt der Kläger fünf Rügen vor: Erstens eine angebliche 

Verletzung des Beschlusses der Kommission vom 28. April 2004 betreffend die 

mittlere Führungsebene, weil kein Beamter aus einer anderen Generaldirektion 

Mitglied des Vorauswahlgremiums war, zweitens einen Verstoß gegen Artikel 11 

und Artikel 22 a des Statuts wegen der angeblichen Parteilichkeit von zwei 

Mitgliedern des Vorauswahlgremiums, drittens einen Verstoß gegen Artikel 2,4,5,7 

und 29 des Statuts wegen eines angeblichen Ermessungsfehlers durch Auswahl des 

nicht am besten geeigneten Bewerbers, viertens einen Verstoß der 

Ablehnungsentscheidung vom 19. November 2004 gegen Artikel 25 des Statuts 

wegen fehlender Begründung und fünftens ein Verstoß gegen das Prinzip der guten 

Verwaltung und gegen das Fürsorgeprinzip wegen nicht ordnungsgemäßer 

Benachrichtigung des Klägers über die anderweitige Besetzung der Stelle. 

26. Diese Rügen sind alle, nach Ansicht der Kommission, unbegründet und der 

Aufhebungsantrag also abzuweisen. 

3.2.1.1. Angeblich rechtswidrige Besetzung des 
Vorauswahlgremiums 

27. Nach Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Statuts in der 2002 geltenden Fassung 

erfolgt die Beförderung auf Grund einer Auswahl nach Abwägung der Verdienste 

der in Frage kommenden Beamten. 

28. Daraus geht eindeutig hervor, dass die Anstellungsbehörde im Rahmen eines 

Beförderungs- oder Ernennungsverfahrens ihre Entscheidung auf der Grundlage 

einer Abwägung zwischen den Beurteilungen und den Verdiensten der für eine 

Beförderung infrage kommenden Kandidaten treffen muss. Zu diesem Zweck wird 

sie nach ständiger Rechtsprechung durch das Statut ermächtigt, eine solche 

Abwägung aufgrund derjenigen Methode zu treffen, die sie für die geeignetste hält 

(siehe hierzu die Urteile des Gerichtshofs vom 1. Juli 1976, De Wind/Kommission, 

62/75, Slg. S. 1167, Randnr. 17 und des Gerichts vom 3. Februar 2005, T-137/03, 

Mancini/Kommission, Randnr. 42, noch nicht in der amtlichen Sammlung 

veröffentlicht; vom 30. November 1993, Tsirimokos/Parlament, T-76/92, Slg. II-

1281, Randnr. 15-16; vom 10. Juli 1992, Mergen/Kommission, T-53/91, Slg. II-
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2041, Randnr. 30). Die Anstellungsbehörde muss also für ihre Abwägung über alle 

Informationen verfügen, anhand deren sie die Verdienste der einzelnen Kandidaten 

beurteilen kann. 

29. So macht die Inanspruchnahme eines Auswahlgremiums im Rahmen einer 

Stellenbesetzung deutlich, dass die Anstellungsbehörde ihre Entscheidung erst nach 

einer möglichst umfassenden und objektiven Konsultation treffen möchte. Aus der 

Tatsache, dass die Einrichtung eines solchen Ad-hoc-Gremiums im Statut nicht 

vorgesehen ist, kann nicht geschlossen werden, dass das Verfahren der 

Anstellungsbehörde gegen das Statut verstösst. Zwar ist für die 

Beförderungsentscheidungen und für die Abwägung der Verdienste im Sinne von 

Artikel 45 des Statuts allein die Anstellungsbehörde zuständig, diese kann aber bei 

der Vorbereitung der Entscheidungen ein Beratungsgremium in Anspruch nehmen, 

dessen Zusammensetzung und Zuständigkeiten sie selbst regeln kann (vorgenanntes 

Urteil Mancini/Kommission, Randnr. 43). 

30. Im Übrigen muss nach ständiger Rechtsprechung ein Auswahlgremium ebenso wie 

der Prüfungsausschuss eines Auswahl Verfahrens nach Maßgabe der Vorschriften des 

Statuts so zusammengesetzt sein, dass eine objektive Beurteilung der Leistungen der 

Bewerber im Hinblick auf ihre beruflichen Fähigkeiten gewährleistet ist. Die 

Erfordernisse, denen die Kompetenz der Mitglieder des Ausschusses genügen muss, 

unterscheiden sich allerdings je nach den Umständen des betreffenden Verfahrens. 

In dieser Hinsicht verfügen Anstellungsbehörde und Personal Vertretung bei der 

Beurteilung der Kompetenz der Personen, die sie zu Mitgliedern eines Ausschusses 

zu bestellen haben, über ein weites Ermessen und es ist nicht Sache des Gerichts, 

ihre Auswahl zu beanstanden, es sei denn, die Grenzen dieses Ermessens wären 

überschritten worden (Urteile des Gerichts vom 27. Juni 1991, Valverde 

Mordt/Gerichtshof, T-156/89, Sig. II-407, Randnrn. 105 und 107; vom 25. 

Mai 2000, Elkaïm und Mazuel/Kommission, T-173/99, Slg. ÖD Ī-A-101 und II-433, 

Randnr. 70 und Mancini/Kommission, siehe oben, Randnr. 44). 

31. Im Gegensatz zu der Behauptung des Klägers ist der Beschluss der Kommission 

vom 28. April 2004 (C(2004)15997, VM 73-2004 - siehe Anhang A.l 1, Seite 35 der 

Klage) betreffend die mittlere Führungsebene, der vorsieht, dass mindestens ein 

Mitglied des Vorauswahlausschusses einer anderen Generaldirektion angehören 

muss, im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da er laut seinem Artikel 17 erst am 
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1. Mai 2004 in Kraft getreten ist. Das fragliche Verfahren wurde dagegen mit der 

Veröffentlichung der Stellenausschreibung, also vor dem 25. März 2004, eingeleitet. 

Am 31. März 2004 wurde ein Berichterstatter für das Auswahlverfahren ernannt 

(Frau Direktorin des OIL). Die Frist fur die Stellenausschreibung lief 

am 15. April 2004 ab. Dementsprechend nahm das Vorauswahlgremium seine 

Arbeit an diesem Tag auf. 

32. Aus diesem Grund waren auf das Verfahren die vor dem Beschluss des 28. April 

2004 geltenden Bestimmungen anwendbar. Die Mitteilung der Kommission vom 22. 

Dezember 2000 [SEK(2000)2305/5 - siehe Anhang B.l. der Klagebeantwortung] 

unter dem Titel „Beurteilung, Auswahl und Ernennung der leitenden Beamten der 

Kommission" sah nicht vor, dass einem Vorauswahlgremium auch der Vertreter 

einer anderen Generaldirektion angehört. Im vorliegenden Fall hat das Amt für 

Veröffentlichungen das Verfahren für die Einstellung von Refereratsleitern (A4/A5) 

im Amt für Veröffentlichungen (Auszüge in Anhang B.2.) angewandt. In 

Abschnitt 4 dieses Verfahrenshandbuchs ist vorgesehen, dass der Direktor des 

Amtes drei Referatsleiter für ein Vorauswahlgremium ernennt. 

33. Diese Bestimmung ist beachtet worden, denn dem Vorauswahlgremium gehörten 

die Herren (Leiter des Personalreferats), (Direktor der 

Produktion) und ШНщНН (Leiter des Referats Verteilung) an. Die Tatsache dass 

Herr |^|^^|· als Direktor rangmäßig über dem Referatsleiter steht (A*14, 

vorher A3, A*12 vorher A4 oder A* 11, vorher A5) stellt keinen Verstoß gegen 

diese Vorschrift dar. Sinn dieser Vorschrift ist es zu gewährleisten, dass die 

Mitglieder des Gremiums aufgrund ihrer Tätigkeit und ihres herausgehobenen 

Ranges Erfahrung als Führungskraft besitzen. Dies ist bei Direktoren, die ja einer 

noch größeren Verwaltungseinheit als dem Referat vorstehen, umso mehr der Fall. 

Im übrigen kann sich kein Problem des Ranges stellen, da НеггЩ^^| a^s Beamter 

im Range A* 15, vorher A.2., einen erheblich höheren Rang als der Kläger besitzt. 

34. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass das Gremium nur einen für die 

Anstellungsbehörde nicht verbindlichen Vorschlag ausarbeitet und dass es dieser 

freisteht, wenn sie eine solche Entscheidung treffen möchte, einen nicht auf der 

engeren Liste („short list") stehenden Kandidaten zu wählen. Hilfsweise ist also 

darauf hinzuweisen, dass der Kläger nicht nachgewiesen hat, dass das Gutachten des 

Gremiums und insbesondere die Entscheidung der Anstellungsbehörde anders 
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ausgefallen wäre als es hier der Fall war. Ein sich hieraus ergebender Schaden wurde 

nicht nachgewiesen. 

3.2.1.2. Angeblich rechtswidrige Beteiligung der Herren 
I und ••ЯН bei der Bewerberauswahl 

35. Zu dem Vorwurf des Klägers, die Herren und seien 

darüber unterrichtet gewesen, dass er mutmassliche Missstände gemeldet habe, 

weshalb sie an dem Verfahren zur Aufstellung einer Liste mit vier in die engere 

Auswahl kommenden Bewerbern nicht hätten teilnehmen dürfen, bemerkt die 

Beklagte , dass НеггЩ[ЦЦ nicht an der Erstellung der engeren Liste beteiligt 

war. Da die Liste von dem Vorauswahlgremium aufgestellt wurde und Herr 

МЮШН diesem nicht angehörte, ist der Vorwurf gegenstandslos. In seiner 

Funktion als Direktor des Amts für Veröffentlichungen konnte sich Herr 

nicht seiner sich aus dem Statut ergebenden Pflicht entziehen, einen 

Kandidaten auszuwählen. Tatsache ist dass der Kläger nicht für die engere Auswahl 

vorgeschlagen wurde. 

36. In Bezug auf die Teilnahme von Herrn an dem Vorauswahlgremium hat 

der Kläger keine Tatsachen angeführt, um die behauptete Voreingenommenheit von 

Herrn zu beweisen. Der Kläger macht im Wesentlichen geltend, Herr 

sei über sein „Whistleblowing" in Bezug auf das Verhalten seiner 

Vorgesetzten im Amt für Veröffentlichungen unterrichtet gewesen, was das 

Auswahlverfahren beeinträchtigen könne und zur Ernennung eines anderen 

Bewerbers führe. Derselbe Vorwurf wird auch gegen Herrn erhoben. 

37. Artikel 11 a des Statuts sieht indessen Folgendes vor: „Der Beamte darf sich bei der 

Ausübung seines Amtes ... nicht mit Angelegenheiten befassen, an denen er 

mittelbar oder unmittelbar ein persönliches ... Interesse hat, das seine 

Unabhängigkeit beinträchtigen kann." (Artikel 14 in der vor dem 1. Mai 2004 

geltenden Fassung des Statuts). 

38. Da die mit Artikel IIa des Statuts verfolgten Ziele der Unabhängigkeit und 

Integrität von grundlegender Bedeutung sind und der Beamte dadurch verpflichtet 

wird, die Anstellungsbehörde im voraus zu unterrichten, hat diese Bestimmung 

einen umfassenden Anwendungsbereich und betrifft jeden Umstand, bei dem der 

Beamte, der sich mit einer Angelegenheit zu befassen hat, davon ausgehen kann, 
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dass dieser in den Augen Dritter möglicherweise seine Unabhängigkeit in der 

Angelegenheit beeinträchtigen kann (Urteil des Gerichts vom 11. September 2002, 

Willeme/Kommission, T-89/01, Slg. ÖD I-A-153 und 11-803, Randnr. 47). 

39. Gemäß den Ausfuhrungen des Klägers hätten die Herren und 

von seiner Anzeige bei OLAF gegen seine Vorgesetzten des Amtes 

für amtliche Veröffentlichungen, in der sie neben einer dritten Person namentlich 

bezeichnet wurden, Kenntnis gehabt und dies spätestens seit dem Schreiben von 

OLAF vom 19.3.2004. Außerdem erwähnt er die Rechtssachen T-85/04, T-394/04 

und T-4/05. 

40. Selbst wenn angenommen wird, dass die zwei vorgenannten Beamten über diese 

Tatsache unterrichtet waren und dies der Anstellungsbehörde hätte mitteilen müssen 

(Artikel IIa Absatz 2 des Statuts), kann in der Regel nicht davon ausgegangen 

werden, dass das Vorhandensein beruflicher Beziehungen zwischen zwei Beamten 

die Unabhängigkeit eines dieser Beamten tatsächlich oder dem Anschein nach 

beeinträchtigen kann, selbst dann nicht, wenn die Beziehungen als „schwierig" 

gelten (siehe hierzu auch das o.g. Urteil Mancini / Kommission, Randnr. 33). In 

diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass der Vermerk des Klägers an das 

OLAF und die Untersuchung des OLAF keine Folgen für das Amt flir 

Veröffentlichungen hatte, dass das OLAF seine Untersuchung ohne Folgen 

(„without follow-up") eingestellt hat (siehe Schreiben von OLAF, Anhang B.3.). 

Dass Herr oder Herr von der Meldung mutmaßlicher 

Missstände Kenntnis gehabt hat, beinhaltet indessen nicht, dass seine 

Unabhängigkeit tatsächlich oder dem Anschein nach beeinträchtigt war. Allein die 

Tatsache, dass der Kläger die zwei Beamten mit Missständen in Verbindung 

gebracht hat, hat nicht zur Folge, dass Letztere an der Vorauswahl ein persönliches 

Interesse hatten. Das Ergebnis der Vorauswahl - wie auch des 

Stellenbesetzungsverfahrens insgesamt - weist nämlich keinerlei Zusammenhang 

mit einer durch OLAF geführten Untersuchung in bezug auf die Herren 

und ШЯЯШ auf. Im Gegensatz zu den Ausführungen des Klägers ist darauf 

hinzuweisen, dass das vom Kläger gegen die Einstellung der Untersuchung durch 

OLAF eingeleitete Verfahren (Rechtssache T-4/05) keine aufschiebende Wirkung 

hat und zur Zeit noch anhängig ist. 
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41. Allgemein bemerkt die Beklagte, das es eine zu weitgehende und mit den 

Grundsätzen einer ordnungsgemässen Verwaltung nicht vereinbare Auslegung von 

Artikel 1 la Absatz 2 des Statuts darstellen würde, wenn die blosse Tatsache, dass 

aufgrund eines Hinweises eines Beamten X eine OLAF-Untersuchung in bezug auf 

einen Beamten Y eingeleitet wird, zur Folge hätte, dass der Beamte Y von jeder 

Mitwirkung an einem Stellenbesetzungsverfahren ausgeschlossen wird, bei dem sich 

der Beamte X bewirbt. Anderenfalls hätte es nämlich jeder potentielle Bewerber in 

der Hand, die Zusammensetzung eines Vorauswahlgremiums oder eines ähnlichen 

Konsultativorgans selbst zu beeinflussen. 

42. Im Übrigen hat der Kläger keine konkreten Indizien angeführt, die beweisen würden, 

dass er wegen der Voreingenommenheit von Herrn ЮЦ nicht auf der Liste 

der in die engere Wahl gekommenen Bewerber stand. Des Weiteren geht aus der 

Übersicht über die Bewerber und der nach den jeweiligen Gesprächen erstellten 

Bewertung hervor, dass das Vorauswahlgremium Kenntnisse und Schwachpunkte 

der Kandidaten einschließlich des Beschwerdeführers detailliert angegeben hat ( 

siehe hierzu Randnr. 45 bis 49). Es ergibt sich daraus keinerlei Indiz auf eine 

mögliche Voreingenommenheit von Herrn und erst recht keinerlei 

Indiz, dass dies den Vorschlag des Gremiums in einer den Kläger benachteiligenden 

Weise beeinflusst haben könnte. 

43. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Vorauswahlgremium, das eine 

Beratungsfunktion hat und auf verschiedenen Ebenen kontrolliert wird, um ein aus 

mehreren Beamten bestehendes Kollektivorgan. Außerdem war der Berichterstatter 

(Frau^^^m^|^m|[|) nicht Beamter des Amtes. 

3.2.1.3. Angebliche Ermessungsfehler durch Nichtauswahl des am 
besten geeigneten Bewerbers 

44. In Bezug auf das Auswahlverfahren weist die Kommission darauf hin, dass nach 

ständiger Rechtsprechung die Organe der Gemeinschaften bei der Organisation ihrer 

Dienststellen entsprechend den ihnen übertragenen Aufgaben und bei der 

Verwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Personals für diese Aufgaben über 

ein weites Ermessen verfügen (siehe Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 

Carbognani und Coda Zabetta/Kommission vom 15. Januar 1981, 161/80 und 
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162/80, Sig. S. 543, Randnr. 28; Urteile des Gerichts, Scheuer/Kommission vom 12. 

Juli 1990, T-108/89, Sig. 11-411, Randnr. 37; Turner/Kommission vom 16. 

Dezember 1993, T-80/92, Slg. ÍI-1465, Randnr. 53; Hubert/Kommission vom 17. 

Juli 1998, T-28/97, Slg. ÖD I-A-435 und 11-1255, Randnr. 76 und 

Campoli/Kommission vom 6. März 2001, RS T-100/00, Slg. ÖD I-A-71 und 11-347, 

Randnr. 41). Die richterliche Überprüfung muss sich also auf die Frage beschränken, 

ob sich die Verwaltung einwandfrei verhalten und offensichtlich ermessensfehlerfrei 

gehandelt hat. Dieser breite Ermessungsraum gilt umso mehr als die 

Stellenausschreibung den hervorgehobenen Posten eines Referatsleiters betrifft. 

45. Die Kommission möchte außerdem darauf hinweisen dass es ihr nach ständiger 

Rechtsprechung (Urteil Mancini/Kommission, Randnr. 85 - 87.) nur obliegt 

nachzuweisen dass der von der Anstellungsbehörde gewählte Bewerber die in der 

Ausschreibung festgelegten Bedingungen erfüllt. Es obliegt ihr keinesfalls 

nachzuweisen dass der Kläger nicht geeigneter als der gewählte Bewerber ist. Denn 

die Frage der komparativen Bewertung der verschiedene Kandidaten bildet gerade 

den Inhalt des gerichtlich nicht überprüfbaren Ermessens. 

46. Der gewählte Bewerber, Herr stand auf der engeren Liste („ 

short list" ) die vom Vorauswahlgremium ausgearbeitet wurde (siehe Anhang B.4.). 

Der Auswertungsbogen des Gremiums betreffend diesen Bewerber ist im Anhang 

B.5. beigefügt. Nach Anhörung der vier von diesem Gremium vorgeschlagenen 

Kandidaten (in alphabetischer Folge die Herren ЩЩ, ШЗШ 

und НшНВ) durch den Direktor des Amtes, Herrn - unter 

Mitwirkung der Berichterstatterin , Frau ИИЯВ ~ wurde Herr 

als der geeigneteste Kandidat betrachtet (siehe Vermerk vom 15. Juli 2004 

betreffend den Bericht über die Anhörung in Anhang B.6.) Herr hat 

ein Hochschuldiplom als Wirtschaftswissenschaftler, sowie Zusatzausbildungen auf 

dem Gebiet des Audits, des Steuerrechts und der Informatik. Er war sowohl auf 

dem Gebiet der informatischen Dienste wie auch im internen Audit tätig und hat 

wichtige Aufgaben im Bereich der informatischen Entwicklungen ausgefüllt und 

komplexe und innovatorische Projekte verwaltet. Er hat verschiedene ausfuhrliche 

Audits des Amtes ausgeführt und hat die erforderlichen Kontakte mit der 

Kommissionsdienstelle IAS sowie dem Rechnungshof gewährleistet. Außerdem hat 

er im Jahre 2003 an dem Management-Kursus MTP der Kommission und Juni 2004 
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einen Management-Kursus an der London Business School teilgenommen . Er wird 

als ein Kollege von seltener Intelligenz und mit breiter Vision betrachtet. In der 

Anhörung erschien er als sehr dynamisch und kontaktfreudig. Seine berufliche 

Karriere und persönliche Entwicklung bereiten ihn auf einen solchen Posten vor 

und machen aus ihm einen Kandidaten der alle Eigenschaften vorweist um die 

Ansprüche eines solchen Postens zu erfüllen. Die vom Kläger aufgestellte 

Behauptung (Randnr. 37, Seite 12, der Klage), Herr IH9HH ^tte m se^ner 

Eigenschaft als Auditor die vom Kläger in seiner Anzeige an OLAF angegebenen 

angeblichen Missstände nicht verfolgt und demnach als Auditor versagt, ist falsch. 

Wie schon erwähnt, hat OLAF das Verfahren eingestellt. 

47. Es wurde hingegen festgestellt, dass die Kenntnisse des Klägers in der 

Haushaltsordnung begrenzt sind, dass er abgesehen von einer dreitägigen Schulung 

keine spezifische Ausbildung im Managementbereich hatte und dass er nur über eine 

begrenzte Erfahrung in den Bereichen Verwaltung und Personalführung verfügt. In 

der Anhörung durch das Vorauswahlgremium erschien er als zu sehr auf Formalien 

gerichteter in der Diskussion wenig flexibler Person, die ihre Ansichten durchsetzen 

will (Bewertungsbogen des Klägers in Anhang B.7.)· 

48. Demgegenüber verfügen die vier Kandidaten, die auf die Liste der in die engere 

Wahl kommenden Bewerber gesetzt wurden - und insbesondere ИегННЯНН -

über die auf einer höheren Ebene erforderlichen Qualifikationen. Drei von ihnen 

haben das MTP-Managementprogramm absolviert und drei von ihnen haben gute 

Kenntnisse der Haushaltsordnung. 7. In Bezug auf den Vorwurf des Klägers, Herr 

verfüge über keine juristische Ausbildung, ist hervorzuheben, dass laut 

Steilenausschreibung ein Abschluss vorzugsweise in Wirtschaftswissenschaften, 

Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft erforderlich war. Da Herr 

über einen Abschluss in einem der genannten Bereiche verfügt hier, 

wie shon erwähnt, auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften ist er unter dem 

Gesichtspunkt des Grunddiploms genauso qualifiziert wie der Kläger r. Die Stelle ist 

auch nicht hauptsächlich juristisch geprägt, anders als der Kläger dies behauptet 

(Randnr 42, Seite 14 der Klage). Hierfür spricht bereits die Tatsache, dass als 

vorzugsweise erforderliches Diplom, nicht nur das Diplom in Rechtswissenschaften 

(dieses wird übrigens erst an zweiter Stelle genannt), sondern auch die Diplome in 

Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft erwähnt werden. Davon 
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abgesehen ist es nicht Sache des Klägers, in diesem Zusammenhang zu beurteilen, 

ob ein Abschluss in Rechtswissenschaften mehr wert ist als ein Abschluss in 

Wirtschaftswissenschaften; vielmehr ist einzig und allein die Anstellungsbehörde 

befugt, über die erforderlichen Qualifikationen zu befinden. 

49. Die Behauptung des Klägers in Randnr 44, Seite 15 der Klage, Herr BHļļ^H 

wäre nicht wegen seiner besonderen Eignungen oder fachlichen Fähigkeiten gewählt 

worden, sondern nur weil es angeblich darum ging „sich Schwierigkeiten vom Hals 

zu schaffen, die sie aufgrund des engagierten und kritischen Verhaltens des Klagers 

im Vorfeld seiner Tätigkeit OPOCE befürchtete", trifft nicht zu und ist durch nichts 

bewiesen. Der Hinweis auf die zu erwartende „reibungslose Arbeit des Referats" 

bezieht sich auf die besondere Eignung von Herrn iHBlHI Stelle und 

hat nichts mit der von vom Kläger ausgedrückten angeblichen Befürchtung zu tun. 

50. Daraus ergibt sich, dass kein Sachverhalt des Verfahrens auf eine Diskriminierung 

zuungunsten des Beschwerdeführers oder sachfremde Erwägungen schließen lässt. 

Der Kläger kann keinen offensichtlichen Ermessensfehler nachweisen und hat dies 

auch nicht getan. 

3.2.1.4. Angeblich fehlerhafte Begründung 

51. Zu dem behaupteten Verstoß gegen die Begründungspflicht in der Mitteilung vom 

19. November 2004 bemerkt die Kommission, dass sie nicht verpflichtet ist, einen 

solchen Bescheid über die Besetzung einer Planstelle zu begründen. Der Bescheid 

beschränkt sich darauf, die Bewerber zunächst einmal über die sie betreffende 

Entscheidung zu unterrichten. Es handelt sich also um einen Standardbescheid, der 

allen Betroffenen zugeht. Hätte jedoch ein Bewerber weitere Informationen 

gewünscht, so hätte er sie auf Anforderung erhalten können. Zu diesem Zeitpunkt 

hat der Kläger kein solches Ersuchen eingereicht. 

52. Da die Anstellungsbehörde eine Entscheidung über die Zurückweisung einer gemäß 

Artikel 90 Absatz 2 des Statuts von einem nicht berücksichtigten Bewerber 

eingereichten Beschwerde zu begründen hat, gilt die Begründung dieser 

Zurückweisung als Begründung der Entscheidung, gegen die sich die Beschwerde 

richtet (Urteil des Gerichts vom 14. Juni 2001, McAuley / Rat, T-230/99, Slg. ÖD 

I-A-127 und 11-583, Randnrn. 50 - 52). In Anbetracht dessen kann der 

Beschwerdeführer nicht geltend machen, dass keine Begründung vorliegt. Vielmehr 
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gibt die Anstellungsbehörde die Begründung durch die Antwort auf die vorliegende 

Beschwerde ab. 

53. Im übrigen ist die Anstellungsbehörde, da die Beförderung nach Artikel 45 des 

Statuts aufgrund einer „Auswahl" erfolgt, nicht gehalten, dem abgewiesenen 

Bewerber die von ihr getätigte vergleichende Beurteilung über ihn und den als 

geeignet betrachteten Bewerber oder Einzelheiten über die Art in der sie denkt dass 

der bezeichnete Bewerber die Erfordernisse der Stellenausschreibung erfüllt 

mitzuteilen (Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-135/00, 

Morello/Kommission, Slg. ÖD I-A-265 und 11-1313, Randnr 34). In einem dem 

Kläger bekannten Zusammenhang, wie dies hier der Fall ist, kann eine etwaige 

ungenügende Begründung in der Antwort auf die Beschwerde durch weitere im 

Laufe des Verfahrens gegebene Begründungen ergänzt werden. Hilfsweise wird 

hierbei auf die vorliegende Klagebeantwortung und insbesondere auf die 

Ausführungen in Randnr 45 bis 49) verwiesen. 

54. Daraus folgt, dass dieser Rüge ebenfalls zurückzuweisen ist. 

3.2.1.5. Angebliche Verletzung des Prinzips der guten Verwaltung 
und des Fürsorgeprinzips wegen nichtordnungsgemässer 
Benachrichtigung des Klägers 

55. In Bezug auf den vorgeblich verspätet ergangenen Bescheid vom 19. November 

2004 über die Besetzung der Planstelle mit einem anderen Bewerber ist 

festzustellen, dass die Verspätung darauf zurückzuführen ist, dass man beschlossen 

hat, die nicht berücksichtigten Bewerber erst nach der endgültigen Ernennung des 

ausgewählten Bewerbers zu benachrichtigen, um sicher zu sein, dass der Bescheid 

für den ausgewählten Bewerber ebenfalls endgültig ist. 

56. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Anstellungsbehörde eine Verspätung 

verschuldet hat, ist diese Rüge zurückzuweisen, da es keine Hinweise darauf gibt, 

dass das Auswahlverfahren als solches beeinträchtigt war und da alle anderen 

Bewerber gleichzeitig unterrichtet wurden. 

3.3. Der Antrag auf Schadenersatz 

57. Die Kommission verweist zu diesem Klagepunkt auch zu ihren Ausführungen zur 

Zulässigkeit. 
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58. Die relativ kurze Zeitspanne zwischen Juli und November, selbst wenn sie fehlerhaft 

gewesen sein sollte, was bestritten wird, kann keinen Schadenersatzanspruch 

begründen, und auf keinen Fall in dieser Höhe begründen. Im übrigen ist es 

keineswegs fehlerhaft die endgültige Benennung des erfolgreichen Bewerbers 

abzuwarten, sondern dies folgt im Gegenteil dem Prinzip der guten Verwaltung. 

59. Der angebliche gesundheitliche Schaden wird nicht unterlegt und ist eine schlichte 

Behauptung. 

60.Betreffend der Kenntnis der Kenntnis der Anzeige an OLAF in einem breiteren 

Personenkreis spricht nicht die Kommission, sondern der Kläger - von Verletzung 

der dienstlichen Schweigepflicht. Im übrigen ist dem Kläger kein Schaden, und auf 

jeden Fall nicht in dieser Höhe, aus einer nur an ihn gerichtetes Schreiben, 

entstanden. 

61. Eine etwaige kurze Unterbrechung für einen oder ein paar Tage um dienstliche 

Formalitäten, wie den REC, abzuwickeln stellt die Feststellung der durchgehenden 

Abwesenheit nicht in der Frage. Auf keinen Fall kann sie die Ehre des Klägers in 

welcher Art auch immer beeinträchtigen und dies insbesondere an einem nur an den 

Kläger gerichteten Schreiben. Schlimmstenfalls handelt es sich um eine irrige 

Rechtsansicht der Kommission. 

4. ANTRÄGE 

Aus den genannten Gründen beantragt die Beklagte, das Gericht möge 

1) die Klage als unzulässig, und hilfsweise, als unbegründet zurückzuweisen; 

2) über die Kosten des Verfahrens nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
entscheiden 

H. KRAEMER 

Prozessbevollmächtigte der Komi 

G. BE| 3 




